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20. Novelle zum Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich zum Entwurf eines Bundes­

gesetzes, mit dem das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz 

geändert wird (20. Novelle zum Gewerblichen Sozialversiche­

rungsgesetz) wie folgt Stellung zu nehmen: 

Grundsätzlich kann eine Reform der Struktur der Sozial versiche­

rungsträger zur Steigerung der Effizienz und Nähe zum VersiCher­

ten nur begrüßt werden. 

Aufgrund der im Begutachtungsverfahren im Hinb~ick auf den Umfang 

der Novelle äußerst kurzen Begutachtungsfrist, war e~ne ein­

gehende Begutachtung der vorgelegten Novelle nicht möglich. 

Im übrigen wird auf die Stellungnahme der NÖ Landesregierung zur 

52. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz verwiesen. 

Dem Präsidium des Nation~lrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

Dr. P r ö I I 

Landeshauptm~nn 
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1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande ~~ederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an dieVerbindungsstelle der Bundesländer 

5. an das Büro des Bundesministers für Föderalismus und 

Verwaltungsreform 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung 

NÖ Landesregierung 

Dr. P r ö 1 1 

Landeshauptmann 
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